
Die meisten Sammler haben bestimmt
schon von dem „Zimmermann-Fund“
gehört, der in den 1990er Jahren aus
dem Brandschutt der selbigen Firma
geborgen wurde. Die Fertigungsstätte
wurde zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs komplett ausgebombt. Während
der Aufräumarbeiten wurden Orden,
Ehrenzeichen, Abzeichen und Medail-
len in den verschiedenen Fertigungs-
stufen im Bombenschutt des ehemali-
gen Abzeichen-Herstellers gefunden.
Viele dieser Orden waren bis dato an-
deren Herstellern zugeordnet.
Zu diesen gehört u. a. der Deutsche
Adlerorden. Neben Rohlingen dessel-
ben wurden Dutzende fertiggestellte
Exemplare der 3. Stufe mit und ohne
Schwerter gefunden.
Zimmermann war bisher nicht als offi-
zieller Hersteller oder Lieferant des
Deutschen Adlerordens bekannt. Go-
det in Berlin und anfänglich Deschler in
München galten als Alleinlieferanten
dieses hochrangigen Ordens.
C. F. Zimmermann in Pforzheim stellte
Abzeichen, Orden und Ehrenzeichen
seit ca. 1891 her. Zu den Kunden ge-
hörten adlige Häuser wie Lippe, Baden
und Braunschweig. Zimmermann war
sicherlich nicht für seine hohe Qualität
bekannt, was sicherlich sehr deutlich
bei Stücken aus dem Hause Lippe in
den 1910er Jahren deutlich wird. Kle-
nau1 schreibt: Zimmermanns Fertigung
war weniger kunsthandwerklich, son-
dern eher industriell orientiert. Die Fir-
ma war dadurch in der Lage, günstige
Angebote zu machen und betrieb mit
nennenswertem Erfolg bei zahlreichen
deutschen Ordenskanzleien ein aggres-
sives Marketing. Da Zimmermann seine
Produkte nicht mit Herstellermarken
versah […] sind präzise Angaben zu sei-
ner Liefertätigkeit leider nicht bekannt.
Ähnlichkeiten zwischen Godet-Stü-
cken beim Lippischen Hausorden und
den später von Zimmermann geliefer-
ten Stücken sind offensichtlich. Man
könnte meinen, dass die Firma Godet
bereits in der Zeit vor und während des
Ersten Weltkriegs diese Ordensdekora-
tionen bei Zimmermann erworben hat,
um sie dann an die Lippische Ordens-
kanzlei zu liefern. 
Aktenkundig wird diese Tätigkeit im
Falle der Lieferungen an die Ordens-
kanzlei des Hauses Braunschweig. Die

Autoren Reckewell und Fischer vermer-
ken in ihrem Büchlein, die fristlose Kün-
digung des Liefervertrages mit Sie-
brecht am 10. April 1912, da man ihm
ein „unreelles“ Handeln nachweisen
konnte.2 C. F. Zimmermann erhielt
nach erneuter Ausschreibung den Lie-
fervertrag. Einsparungen zwischen 47
bis 113% wurden durch den direkten
Kauf bei Zimmermann verwirklicht.
Im Herstellungsgeschäft gelten heute
wie damals die gleichen Gesetze. Fir-
men sind auf ein Kerngeschäft spezia-
lisiert und lassen bestimmte Teile je
nach Wirtschaftlichkeit im Lohn bei an-
deren ebenso spezialisierten Firmen
produzieren. Dies kann derweil zu obs-
kuren Lieferketten führen. Es ist durch-
aus möglich, dass eine Firma, die für ei-
ne bestimmte Marke oder Produkt be-
kannt ist, dieses gar nicht selbst fertigt.
Während der Zeit des Dritten Reichs

wird sich diese Tendenz sicherlich ver-
stärkt haben. Firmen spezialisierten
sich mehr und mehr und ließen sich
durch Subunternehmer und Zulieferbe-
triebe beliefen. Im Ordensbereich ist
diese Praxis durch die Lieferanten von
Etuis, Bändern aber auch Nadelsysteme
bekannt. 
Im kürzlich erschienen Artikel über Her-
mann Görings Großkreuz des Eisernen
Kreuzes von Dietrich Maerz erfährt der
Leser, dass die vom Reisemarschall per-
sönlich mit der Herstellung beauftragte
Firma, Deutsche Goldschmiede Werk-
stätten, sogar alle Teile von Drittlieferan-
ten bezog, zusammenbaute und dann
mit ihrem Herstellerstempel versah.3

Die Firma Godet hat diese Praxis
scheinbar weiter optimiert und be-
stimmte Orden noch nicht einmal mehr
zusammengebaut. Man hat hier
scheinbar die bereits fertigen Deut-
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Unreelles Handeln?!

Abb. 1: Detailansicht eines wohl verliehenen Deutschen Adlerordens der 3. Stufe
mit der von Godet am Bandring angebrachten Punzierung „21 900“.

Abb. 2: Das unmarkierte, restaurierte Vergleichsstück der 3. Stufe mit Schwertern
aus dem Brandschutt der Firma C. F. Zimmermann.



schen Adlerorden nur noch mit einem
Feingehaltsstempel und – abhängig da-
von, ob die Stücke direkt an die Or-
denskanzlei geliefert wurden oder in
den regulierten Handel gingen – ent-
weder mit Godets Herstellercode 21
oder L/50 versehen.
Im direkten Vergleich wird das offen-
sichtlich. So wir hier ein unmarkiertes
restauriertes Exemplar aus dem Brand-
schutt der 3. Stufe mit Schwertern ei-
nem „21 900“ gestempelten Stück ge-
genübergestellt. Obwohl das Zimmer-
mann-Stück durch Hitzeeinwirkung in
Mitleidenschaft gezogen wurde, ist
eindeutig festzustellen, dass es mit
dem von Godet gestempeltem Ordens-
zeichen identisch ist.
Man muss vermuten, dass nur das Ende
des Zweiten Weltkriegs die Firma Go-
det vor einem ähnlichen oder aber
schlimmeren Schicksal, wie es die Firma
Siebrecht erfahren hatte, bewahrt hat.
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Abb. 4: Godets Firmensitz in der Fried-
richstraße 167/168, Berlin, ab 1893.

E
Abb. 3a/b: Restauriertes Zimmermann-
Stück der Abb. 2, Vs/Rs.


